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In seinem Wirken als Rechtshistoriker an der Universität Graz hat sich Gernot 
Kocher in einer Vielfalt von Beiträgen auf Themen der Gesetzgebungs- und 
Wirkungsgeschichte des österreichischen Justizrechts konzentriert, wobei der 
Fokus vor allem auf das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 gerichtet 
war1, insbesondere auf die Rolle von Franz Zeiller im Rahmen der 
Schlussredaktion des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Dessen Rolle als 
Redaktor im Rahmen der Schlussredaktion des Strafgesetzes von 1803 hat der 
Jubilar in einem seiner zahlreichen Beiträge zum Strafrecht2 thematisiert, und 
hierbei einzelne Fragen angeschnitten, welche "exemplarisch sichtbar" machen 
sollten, dass sich das Strafgesetz von 1803 (und damit auch sein Redaktor Franz 
Zeiller) dabei "in einer Traditionskette bewegt" habe3, in welcher sich neue 
Strafrechtsideen anbahnten: Fragen, wie die von Kocher thematisierten Aspekte 
der Trennung von formellem und materiellem Recht oder des Verbrechenbegriffs 
und des Strafensystems, waren in der vom Vernunftrecht beeinflussten Literatur 
der zeitgenössischen Strafrechts-wissenschaft vielfach erörtert worden4; ein 
besonderes Anliegen war es darüber hinaus, dem richterlichen Ermessen bei der 
Strafzumessung Schranken zu setzen, wofür beispielhaft der Beitrag Franz Zeillers 
steht.  
 
I Das Vernunftrecht und die gemeinrechtlich geprägte 

Strafrechtspflege  
 
Die von der Vernunftrechtslehre geprägte, Mitte des 18. Jahrhunderts europaweit 
einsetzende Diskussion über eine zweckmäßige Strafrechtspflege stellte den bis 
dahin vom gemeinen Recht dominierten Ansichten über den Strafzweck5 – 
Vergeltung zu üben und zur allgemeinen Abschreckung (harte) Strafen zu 
verhängen – die von Montesquieu verbreitete Idee der Proportionalität von Strafe 
und Verbrechen6 gegenüber: Die Schwere des Verbrechens bzw. der Schuld des 
Einzelnen und der durch seine Tat entstandene Schaden sollten zu der dafür 
vorgesehenen Strafe in angemessener Relation stehen; zwischen Strafe und 
Verbrechen sollte "moralische Symmetrie" bestehen bzw. sollten Strafe und 
Verbrechen "im Ebenmaß" sein; es war "das genaueste Verhältnis und die 
möglichste Gleichheit" zu wahren7. Cesare Beccaria8 und Gaetano Filangeri9 
stellten dieses Proportionalitätsprinzip in das Zentrum ihrer kriminalpolitischen 
Programme, welche im Sinne eines Utilitätsprinzips auch auf eine allgemeine 
Milderung des Strafensystems abzielten und daher auch Forderungen zur 
Eindämmung der Todesstrafe bzw. zur Forcierung der Freiheitsstrafe 
einschlossen10. Die von der Naturrechtslehre eingeleitete Säkularisierung und 
Rationalisierung des Strafrechts wurde zum Ausgangspunkt nicht nur für eine 
allgemeine Herabsetzung der Strafen, sie führte auch zu einer Neubewertung von 
einzelnen Deliktsgruppen (etwa im Bereich der Religions- und 
Sittlichkeitsdelikte) 11. 
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Mit seiner "Theorie des psychologischen Zwangs"12 bereitete sodann Anselm 
Feuerbach den Boden für eine spezialpräventiv orientierte Kriminalitätspolitik 
vor.13 Um die gewünschten Wirkungen zu erreichen, mussten die strafbaren 
Handlungen vom Gesetzgeber abschließend fixiert werden. Dieses 
Legalitätsprinzip hatte ebenfalls Feuerbach geprägt und in der Formel "nulla 
poena sine lege"14 zugespitzt. Die Straftatbestände mussten umfassend und 
vollständig normiert sowie eindeutig bestimmt sein. Die Richter waren auf die 
strikte Anwendung der Gesetze zu verpflichten15.  
 
Die bis dahin vom gemeinen Recht geprägte Strafrechtspflege16 war durch die 
Existenz einer Vielfalt an Strafarten gekennzeichnet, welche von den Gerichten 
neben oder anstelle der vom Gesetz (der Constitutio Criminalis Carolina17 aus 
1532 oder ihrer partikularrechtlichen Nachbildungen18) festgelegten ordentlichen 
Strafe (poena ordinaria) als außerordentliche Strafe (poena extraordinaria) 
verhängt werden konnten, wobei ihre Bemessung dem richterlichen Ermessen 
vorbehalten blieb: Es war die Rede von arbiträren oder willkürlichen Strafen, von 
Änderungen (im Sinn eines quantitativen Abweichens von Strafandrohungen) 
bzw. Verwandlung (im Sinn eines qualitativen Abweichens von der im Urteil 
ausgesprochenen Strafe), ferner von Schärfung oder Erhöhung bzw. Milderung 
und Minderung der verhängten Strafen. Strafandrohungen waren entweder 
(absolut) bestimmt bzw. (relativ oder absolut) unbestimmt – je nachdem, ob sie 
vom Gesetz (oder nach Gerichtsgebrauch) ihrer Art und Höhe nach 
festgeschrieben, bzw. nur dem Mindestmaß, meist aber auch dem Höchstmaß nach 
festgelegt waren, oder im Einzelfall der Bemessung (Zumessung) durch 
richterliches Ermessen (arbitrium) überlassen wurden. Hierzu hatten Lehre und 
Gerichtsgebrauch eine umfangreiche Palette an Straferhöhungs- bzw. 
Strafminderungsgründen (Aggravations- bzw. Mitigationsgründe) entwickelt19; 
Fahrlässigkeit und Versuch sowie einzelne Formen der Teilnahme wurden aus den 
Milderungsgründen ausgeschieden und zu strafrechtlichen Instituten eigener Art 
umgebildet20. Angesichts der Härte und Unmenschlichkeit des gemeinrechtlichen 
Strafensystems wurden überdies einzelne Strafandrohungen von den Gerichten 
gar nicht mehr vollzogen bzw. Strafausschließungsgründe extensiv angewendet21.  
 
II Einfluss des Vernunftrechts auf die Strafgesetzgebung  
 
Der Einfluss der naturrechtlich geprägten Strafrechtslehre erstreckte sich – von 
der allgemeinen Verbrechenslehre und der Lehre über Begriff und Arten der 
Strafen sowie der Beurteilung der Strafwürdigkeit abgesehen – im Rahmen der 
Zurechnung auch auf das Maß der Strafbarkeit22. Eine markante Verminderung 
der in der Lehre anerkannten und von den Gerichten gehandhabten Strafenpraxis 
setzte sodann mit den Kodifikationen23 ein, indem sie dem richterlichen Ermessen 
bei der Strafzumessung durch die Normierung von allgemeinen Verschärfungs- 
und Milderungsgründen Grenzen setzten. Ansätze dazu zeigten auch schon die 
Vorläufer der vernunftrechtlichen Strafrechtskodifikationen, der bayerische 
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Kriminalkodex von 175124 sowie der österreichische Kriminalkodex, die 
Theresiana von 176825, mit der Hervorhebung von allgemeinen 
Milderungsgründen26, sie behandelten aber zugleich auch das richterliche 
Ermessen bei der Strafzumessung weiterhin für zulässig27. Das österreichische 
Strafgesetz von 1787, die Josephina28, unterließ es, allgemeine Verschärfungs- 
und Milderungsgründe festzulegen29, berücksichtigte aber solche Umstände in 
großer Zahl bei den einzelnen Straftatbeständen. Das preußische Strafrecht von 
179430 enthielt in einem als allgemeinen Teil gestalteten Abschnitt31 unter 
anderem auch allgemeine Bestimmungen über Milderungs- und 
Verschärfungsgründe32, räumte dem Richter aber auch Möglichkeiten ein, 
Umstände der "inneren Moralität" bei der Strafzumessung mildernd oder 
verschärfend zu berücksichtigen33. Ähnlich verfuhr das 1796 für West- sowie 
1797 auch für Ostgalizien und die Bukowina erlassene "Strafgesetzbuch", das von 
Bestimmungen über "Verbrechen" und ihre "Bestrafung" sowie über die 
"verschiedenen Gattungen der Verbrechen" am Beginn des Gesetzes34 abgesehen, 
weitere Bestimmungen allgemeiner Natur im Anschluss an die Behandlung der 
einzelnen Straftaten35 am Schluss des Gesetzes enthielt, welche "von den die 
Strafe mildernden Umständen", "von den Umständen, welche das Verbrechen 
schwerer machen" sowie "von Beurteilung der Milderungs- und 
Beschwerungsumstände" handelten36.  
 
Das Konzept zum westgalizischen Strafgesetz ging auf den damaligen 
Vizepräsidenten des niederösterreichischen Appellationsgerichts, Mathias 
Wilhelm Haan37, zurück, der als Referent der 1790 unter Vorsitz von Karl Anton 
Martini unter Kaiser Leopold II. eingesetzten Gesetzgebungs-Hofkommission für 
die Ausarbeitung des Ur-Entwurfs verantwortlich war38. Der nach einer ersten 
Beratung in der ersten Jahreshälfte 1793 umgearbeitete Text wurde Anfang des 
folgenden Jahres einer Revision unterzogen39 und sodann im Juli 1794 auf 
Anordnung des Kaisers an die, an den Standorten der Appellationsgerichte 
eingerichteten, sogenannten Länder-kommissionen zur Begutachtung versendet. 
Erst nach Sanktionierung des Entwurfs als Strafgesetz für Westgalizien wurden 
die Beratungen über die Stellungnahmen der Länderkommissionen 
("Erinnerungen") über den Entwurf des Strafgesetzes von April bis November 
1797 wieder aufgenommen – als Referent fungierte nunmehr Franz Zeiller40. Im 
Verlauf der Beratungen blieben die allgemeinen Bestimmungen über die 
Milderungs- und Verschärfungsgründe nahezu unverändert; in einer späteren 
Phase der Gesetzgebungsarbeiten kam es aber zu einer markanten systematischen 
Umstellung dieser Bestimmungen: Sie erfolgte im August 1799 auf Antrag 
Zeillers, der damit einer Anregung von Joseph Sonnenfels folgte41. Dadurch 
wurden die allgemeinen Bestimmungen des künftigen Strafgesetzes – inklusive 
Milderungs- und Verschärfungsgründe – am Beginn des Gesetzestextes 
konzentriert; die Bestimmungen "über die Erlöschung der Verbrechen und 
Strafen", die zunächst im Ur-Entwurf von Haan das zweite Hauptstück bildeten 
und erst in der Fassung von 1794 an den Schluss des Strafgesetzes platziert worden 
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waren, blieben aber an ihrem Standort im System des Gesetzes und bildeten 
weiterhin das – an das besondere Strafrecht mit den speziellen Bestimmungen über 
die einzelnen Straftaten anschließende – letzte Hauptstück der Bestimmungen 
über das materielle Strafrecht42. Das insgesamt 27 Hauptstücke umfassende 
materielle Strafrecht bildete als erster Abschnitt (über "Verbrechen und deren 
Bestrafung") zusammen mit dem anschließenden zweiten Abschnitt ("von dem 
rechtlichen Verfahren über Verbrechen") als Strafprozessordnung den ersten Teil 
des Gesetzbuches "über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen", dessen 
zweiter Teil sodann das materielle Polizeistrafrecht und -verfahren umfasste43.  
 
III Zeillers "Gedanken über eine passende Strafgesetzgebung"44 
 
Zeiller hat seine "Gedanken über eine passende Strafgesetzgebung" – zeitnah mit 
dem Wirksamwerden des Strafgesetzes von 1803 – in einem 1806, in der von ihm 
herausgegebenen Zeitschrift "Jährlicher Beytrag zur Gesetzkunde und 
Rechtswissenschaft in den Österreichischen Erbstaaten", veröffentlichten Aufsatz 
über "Zweck und Principien der Criminal-Gesetzgebung"45 niedergelegt; sie 
können als sein "wissenschaftliches Credo im strafrechtlichen Bereich" 46 
betrachtet werden. 
  
A) Zweck des Strafrechts 
 
Ausgehend von dem allgemeinen Zweck des Strafrechts, "maximale Sicherheit 
vor Kriminalität" zu bieten, sah Zeiller den besonderen Zweck des Strafrechts in 
der "mechanischen, moralischen und psychologischen Beschränkung … des bösen 
Willens" zum Verbrechen: Der "mechanische Zwang, (der hindernden Polizey)", 
wodurch Rechtsverletzungen – sozusagen durch totale Überwachung – in ihrem 
ersten Keime erstickt werden", schien Zeiller eine faktische "Unmöglichkeit", die 
"moralische Beschränkung durch die practische (moralische) Vernunft", welche 
"einen … reinen guten Willen fördert", verdiene zwar "die größte Aufmerksamkeit 
der Regierung, ([der] leitenden Polizey), durch zweckmäßige Mittel die 
Sittlichkeit zu befördern", doch könne der Staat wegen der "dem Moral-Gesetze 
so oft widerstreitenden Einwirkung der Sinnlichkeit" hierbei "keine allgemeine 
Folgsamkeit … erwarten"; der Staat "benützet … eben die Sinnlichkeit, welche 
die einzige Triebfeder der vorsetzlichen Rechtsstörungen seyn kann, den 
Menschen von denselben abzuhalten". Solange kein "mechanischer Zwang auf ihn 
wirket" werde der Mensch, so Zeiller, "von dem Gefühle der Lust und Unlust 
geleitet", sein Verstand befähige ihn aber, diese Gefühle abzuwägen, sodass er 
sich lieber "den Genuß eines sinnlichen Gutes … versagen" würde, als dass er 
"selber die Quelle … unangenehmer Gefühle" werden wolle47. Dieses 
"Begehrungsvermögen" des Menschen bahne "den Weg zur psychologischen 
Beschränkung … für jene Fälle, wo sowohl die leitende als hindernde Polizey 
ihren Zweck nicht erreichen". Als Zweck des Strafrechts sah Zeiller daher die 
"psychologische Beschränkung des zügellosen Begehrens" durch die "gesetzliche 
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Drohung" mit der Anwendung einer Strafe48: Der "eigentliche rechtliche Zweck 
der Strafe" war für ihn "die allgemeine Abhaltung, (aller möglichen 
Gesetzübertreter,) durch psychologischen Zwang". 
  
Strafe zum Zweck der Besserung ("Präventions-Zwang") sei "auf die Zukunft, 
statt auf die Vergangenheit, bezogen" und würde, so Zeiller, "alle Bestrafung mit 
festem Vertrauen in die psychologischen Kenntnisse des Richters", und somit 
"einzig dem richterlichen Ermessen überlassen". "Ähnliche Bedenklichkeiten" 
erhob er "gegen den Zweck der Abschreckung"49. Die Aufgabe der 
Strafgesetzgebung sei es daher, "Rechtssicherheit durch psychologische 
Nöthigung mit der geringst möglichen Einschränkung der freyen Wirksamkeit zu 
Stande zu bringen"50.  
 
Zeiller folgte mit seinen Ansichten über den "Zweck" des Strafrechts eng den 
Grundanschauungen von Feuerbach51, der seine Theorie vom psychologischen 
Zwang nur wenige Jahre davor an die Öffentlichkeit gebracht hatte52.  
 
B) Prinzipien der Strafgesetzgebung 
 
In Bezug auf die rechtpolitische Umsetzung eines zweckmäßigen Strafgesetzes 
forderte Zeiller dessen Beschränkung auf "schädliche oder gefährliche, 
Handlungen, bey denen mit Grunde zu besorgen" wäre, dass sie "ohne Androhung 
einer Strafe nicht würden unterlassen werden"; dem Gesetzgeber allein, und "nicht 
den Richtern" komme es zu, die "Subsumption der einzelnen Arten unter diese 
Regel" vorzunehmen, wobei eine "Abstufung" nach "Verbrechen, Übertretung, 
Vergehen u.d.g." sowie auch eine "Verschiedenheit in der Anordnung des 
Verfahrens" zu beachten wäre. Unabdingbar war daher für Zeiller auch die 
"genaue Bestimmung der Strafen"53 durch den Gesetzgeber, weil der "Zweck der 
Bestrafung" auf "die allgemeine Abhaltung" von Verbrechen "durch die geringst 
mögliche Einschränkung der bürgerlichen Freyheit" erreicht werden sollte. Um 
die "(psychologische) Abhaltung" des Einzelnen vom Verbrechen zu bewirken, 
war es erforderlich, dass die Strafe "nicht geringer, aber auch nicht größer sey, als 
die Nothwendigkeit fordert" – und zwar unter Zugrundelegung folgender 
"Momente": der Art ("Natur") der Strafe unter Würdigung verschiedener 
"Momente" der Strafwürdigkeit54 sowie die Berücksichtigung von mildernden 
oder erschwerenden Umständen, von "echten juridischen Erschwerungs- und 
Milderungsgründen" im Unterschied zu "moralischen Gründen"55. 
 
Das Strafgesetz von 1803 entsprach der "Überzeugung" Zeillers, indem Straftäter, 
je nachdem, ob "böser Vorsatz oder Fahrlässigkeit am Tage liegt", auch von 
"verschiedenen Behörden" zur "Verantwortung" gezogen wurden, nämlich 
entweder den "Criminal-Gerichten" oder "den politischen Obrigkeiten"56. 
Dementsprechend unterschied das Gesetz auch "Verbrechen" und "schwere 
Polizey-Übertretungen57. Der Begriff des Verbrechens – unter Berücksichtigung 
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von Entschuldigungsgründen (unreifes Alter, Irrtum) – wurde im ersten Teil des 
Strafgesetzes von 1803 im ersten Hauptstück unter Berücksichtigung von 
"Vorschriften über Mitschuldige und Theilnehmer" sowie über "den Versuch eines 
Verbrechens" behandelt. Das zweite Hauptstück betrafen Fragen der 
"Bestrafung"; es sah – freilich deutlich schärfer differenzierend als die Josephina 
– auch Nebenstrafen vor, welche den Hauptstrafen als verschärfend hinzugefügt 
werden konnten; als Hauptstrafen waren Todesstrafe oder Kerker (mit graduellen 
Abstufungen im Vollzug) vorgesehen. 
 
Anders als die älteren (relativ) unbestimmten Strafgesetze, bei denen – in Bezug 
auf die "große Verschiedenheit der Strafbarkeit der einzelnen Verbrechen" – bloß 
"der höchst und unterste Grad der Größe und Dauer" der Kerkerstrafe festgesetzt 
war, "aber die nähere Bestimmung … von Fall zu Fall der eigenen Beurtheilung 
des Richters überlassen" blieb, unterschied das Strafgesetz von 1803 unter den 
Gründen "der erhöhten oder verminderten Strafbarkeit" zum einen "allgemeine, 
welche bey allen oder doch den meisten", und zum anderen "besondere, welche 
nur bey einzelnen Gattungen der Verbrechen" anzuwenden waren; die 
"besonderen" mussten im Gesetz "von dem Gesetzgeber selbst zur gehörigen 
Abstufung" gebracht werden, die "allgemeinen" sollten "die Beurtheilung des 
Richters leiten"58. Eingehend widmet sich Zeiller daher auch der Rolle des 
Richters bei der "Anwendung" des Strafrechts (dazu sogleich im Folgenden). 
 
C) Die Rolle des Richters59 
 
In Bezug auf die "Würdigung der Strafbarkeit" dürfe der Gesetzgeber – nach 
Ansicht von Zeiller – dem Richter "bloß die Subsumtion der Handlung unter das 
Gesetz" überlassen, wobei aber "alle Willkühr … in Verhängung der Strafe 
ausgeschlossen" werden müsse. Die "Ausmessung der Strafen" könne der 
Gesetzgeber also "nicht der Einsicht … der Richter anheim stellen". Er müsse 
daher "den allgemeinen Begriff eines jeden Verbrechens bestimmt, klar und 
erschöpfend" festlegen, daraus die "besonderen Arten eines Verbrechens … 
ableiten" und die "Arten der Strafen" sowie – soweit zulässig – auch "den Grad 
oder die verschärfenden Zusätze" bestimmen; ferner müsse der Gesetzgeber "die 
allen Verbrechen gemeinschaftlichen, echten Erschwerungs- und 
Milderungsgründe vorzeichnen" sowie die "jeder Gattung des Verbrechens die, 
der Triebfeder angemessene, Strafart androhen". Schließlich sollte der 
Gesetzgeber "nach den, jeder Gattung der Verbrechen eigenthümlichen 
Erschwerungs- und Milderungsgründen die Grade der Strafe festlegen" – was aber 
"eine höchst weitläufige, und doch … nie erschöpfende … Kasuistik" zur Folge 
hätte. Der Gesetzgeber müsse sich daher damit "zufrieden stellen", bloß "eine 
höchste und unterste Strafart oder den höchsten und untersten Grad … einer 
bestimmten Strafart anzudrohen", und es dem Richter überlassen, innerhalb dieses 
Rahmens "die, den echten Erschwerungs- und Milderungsumständen einer 
individuellen Übertretung angemessene, Strafe" zu verhängen. Hierbei60 war "der 
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Richter an die buchstäbliche Anwendung des Strafgesetzes zu binden", eine 
"Erklärung oder Auslegung der Gesetze" könne ihm zwar "nicht untersagt 
werden", und er bedürfe "auch hierzu keiner Anleitung" durch den Gesetzgeber, 
einem "Mißbrauch der richterlichen Interpretation" wie zu Zeiten des gemeinen 
Rechts61, "wodurch die Gränze der Wortauslegung überschritten, der klare Sinn 
des Gesetzes verdreht" und "die Privat-Sicherheit dem Belieben der Richter Preis 
gegeben" worden sei, wären Schranken zu setzen: "Ein vorsichtiger Gesetzgeber" 
suche daher, so Zeiller, "einem solchen "Übel … vorzubeugen, indem er die 
Gerichte anweiset" bei Problemen in der Anwendung des Gesetzes "die Belehrung 
von dem obersten Gerichtshofe, oder … der Gesetzgebungs-Kommission, zu 
verlangen", und nur für den Fall, dass "auch dieses Mittel nicht zureichen" sollte, 
bedürfe es "einer gesetzlichen (authentischen) Auslegung, eines Gesetzes" – 
Zeiller ordnet die Novellierung des Gesetzes also auch dem Begriff der 
authentischen Interpretation zu62!  
 
Das Strafgesetz von 1803 legte die allgemeinen Erschwerungs- und Milderungs-
gründe im dritten und vierten Hauptstück abschließend63 fest und enthielt überdies 
im fünften Hauptstück Regeln "über deren Anwendung bey Ausmessung der 
Strafe" durch den Richter. Dem Richter erster Instanz war es aber – außer "in 
Fällen von minderer Wichtigkeit"64 – nicht erlaubt, bei Vorliegen von 
Milderungsumständen die Art der Strafe oder die gesetzliche Dauer unter den vom 
Gesetz gezogenen Rahmen zu verkürzen (§ 47). Ausgenommen von dieser Regel 
waren allerdings die höheren Instanzen (gemäß § 48) 65. 
 
Die bis dahin in der Josephina (und der Kriminalgerichtsordnung 1788) über 
mehrere Hauptstücke verstreuten Vorschriften allgemeiner Natur waren nun – 
nach Zeillers Vorstellungen – "in eine natürliche Verbindung gesetzet" und am 
"schicklichen Orte gesammelt", nämlich systematisch am Beginn des 
Strafgesetzes in Verbindung mit anderen Gegenständen, welche von der 
Vernunftrechtslehre dem allgemeinen Teil des Strafrechts zugerechnet wurden, 
zusammengefasst. Für Zeiller sollten "nach der streng-systematischen Ordnung 
hier noch die "allgemeinen Vorschriften über die Erlöschung der Verbrechen und 
Strafen folgen"; sie behielten aber – weil "zur deutlicheren Kenntniß derselben … 
die Bekanntschaft mit den einzelnen Gattungen der Verbrechen nöthig ist"66 – 
unmittelbar anschließend an die Bestimmungen über die einzelnen Verbrechen (7. 
bis 27. Hauptstück) ihren Platz (als 28. Hauptstück) am Ende des ersten Abschnitts 
des Strafgesetzes von 1803.  
 
IV Ausstrahlung und Fortwirken 
 
Wie aus einer Wortmeldung am Schluss der Beratungen der Gesetzgebungs-
Hofkommission über die Stellungnahmen der Länderkommissionen 
("Erinnerungen") zum Entwurf des Strafgesetzes hervorgeht67, war Zeiller davon 
überzeugt, dass die österreichische Gesetzgebung in Bezug auf die allgemeinen 
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Bestimmungen des Strafrechts, "das erste so ruhmvolle, gar bald von anderen 
Staaten nachgezeichnete Beispiel gegeben" habe. Und tatsächlich wurde das 
Strafgesetz von 1803, da es einen für seine Zeit hohen Grad an rechtstechnischer 
Qualität erreicht hatte, deswegen auch im Ausland, und zwar nicht nur in 
juristischen Kreisen, als eine respektable legislative Leistung bewundert68, es hat 
auch einigen Strafgesetzbüchern deutscher Einzelstaaten und Kantonen der 
Schweiz als Vorbild gedient69. Es hat aber sogar weit über den mitteleuropäischen 
Raum, ja über Europa hinaus, auf andere Kontinente ausgestrahlt und wurde – 
neben dem jüngeren französischen Code Pénal (1810) – zu einem Vorbild für 
mehrere Strafgesetzbücher des iberoamerikanischen Rechtskreises, insbesondere 
hat es – vor allem mit seiner systematischen Ordnung – die Strafgesetzbücher von 
Brasilien (1830) und Spanien (1848) beeinflusst70. Diese transatlantische 
Ausstrahlung gilt es zu noch vertiefen71. 
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Polizey-Übertretungen. Schriften über die inländische Gesetzgebung. Anzeige neuer, im 
 



302 FESTSCHRIFT FÜR GERNOT KOCHER ZUM 75. GEBURTSTAG  
"... ICH RIEF DICH BEI DEINEM NAMEN UND GAB DIR EHRENNAMEN." (JES 45, 4)  
C. Neschwara: Über "Zweck und Principien" der Strafrechtsgesetzgebung: 
Franz von Zeillers Beitrag zur Genese der allgemeinen Bestimmungen des 
Strafgesetzes von 1803 

 

 

 
Auslande bekannt gemachter, Gesetzbücher oder Entwürfe”, in: ders (Hg.), Jährlicher 
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área penal. Nuevas investigaciones en Austria e Iberoamérica [Die Bindung des Richters 
im Strafrecht. Neuere Forschungen in Österreich und Iberoamerika], Drucklegung (für 
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